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Der Bürgermeister von Neuching informiert 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
schweren Herzens bleibt mir leider nichts anderes übrig, als unseren geliebten Christkindlmarkt 2020 für 
heuer abzusagen. Der anhaltende Lockdown und die erheblichen Einschränkungen machen es uns unmög-
lich, diese schöne Veranstaltung mit all seinen Facetten würdig zu zelebrieren.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Beteiligten bedanken, die trotz der unsicheren Lage 
bis zum Schluss bereit waren, dieses Jahr unter den gegebenen Umständen wieder mitzumachen und zu 
planen. Gemeinsam haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben und ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Doch die 
Sicherheit aller Bürger steht im Vordergrund und daher bleibt uns leider keine andere Wahl.
Ein herzliches Dankeschön an alle und ich hoffe sehr, dass ich Sie im nächsten Jahr bei einem Gläschen Glühwein auf unserem 
Christkindlmarkt wieder begrüßen darf!

Den Volkstrauertag wie gewohnt zu feiern war uns leider ebenfalls nicht möglich. Gemeinsam mit den Vorständen beider Krie-
ger- und Soldatenkameradschaften und einer Fahnenabordnung legten wir Kränze an den Kriegerdenkmälern nieder und 
gedachten ehrwürdig unseren gefallenen Soldaten des 1. und 2. Weltkrieges.

Bedanken möchte ich mich bei allen, die sich bei der Online-Umfrage zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans beteiligt 
haben. Nun folgt die Auswertung, die dem Gemeinderat im Frühjahr vorgestellt wird. Über die Entwicklung halten wir Sie selbst-
verständlich auf dem Laufenden.

Ihr/ Euer
Thomas Bartl

1. Bürgermeister

Die Bürgermeisterin von Ottenhofen informiert 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
nun befinden wir uns mitten in der zweiten Welle und im „Lockdown light“ und natürlich in der Hoffnung, dass wir 
Weihnachten mit unseren Familien verbringen können, die natürlich oft aus mehr als zwei Haushalten bestehen.

Informieren möchte ich aktuell darüber, dass wir die „Stolperfallen“, die sich beidseitig auf dem Gehweg entlang der Grashauser 
Straße von den Baumwurzeln verursacht worden waren, behoben haben (Beauftragung bereits im März 2020!). Weiter geht es 
nun in Herdweg (Höhe Am Fehlbach), wo wir eine Teilasphaltierung vornehmen (Beschluss Bauausschuss). Danach werden die 
Unebenheiten auf den Parkplätzen gegenüber der Josef-Vogl-Halle behoben. Für die Tainger Straße brauchen wir aufgrund der 
großen Schäden eine Neuplanung. Eine Sanierung ist wegen des schlechten Untergrunds dort nicht möglich.
Hochwasserschutz (HWS) Unterschwillach: Hier sind wir auf der Zielgeraden angekommen. Wir sind tatsächlich die erste 
Gemeinde, die im Rahmen unseres Interkommunalen HWS-Konzepts mehrere Maßnahmen in Unterschwillach umsetzen kann. 
Wir haben einen Weg gefunden, bei dem die Eigentümer mitgehen konnten. Auch wenn wir ein paar Mal umgeplant haben, was 
normal ist, so haben wir jetzt eine Lösung auf dem Tisch, die alle Interessen berücksichtigt und gleichzeitig eine sehr gute HWS-
Planung darstellt. Unterschwillach aber auch die Unterlieger-Gemeinden können sich freuen. Nun beginnt das notwendige Wasser-
rechtsverfahren, dann folgt der Förderantrag (aktuell werden HWS-Maßnahmen mit 75% gefördert), Ausschreibung soll im nächs-
ten Jahr stattfinden und Bau dann im Frühjahr 2022. Ich möchte auf diesem Weg den Eigentümern nochmal in Namen des 
gesamten Gemeinderats meinen ganz herzlichen Dank übermitteln, dass sie den Weg mit ihrer Gemeinde gehen!

Herdweg: Die artenschutzrechtliche Untersuchung ist nun abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt vor. Der Planungsverband 
wird nun sämtliche Einwendungen zu den B-Plänen Herdweg Nord und Süd auswerten und die jeweilige Abwägung vorbereiten.

Herzlichst, Ihre
Nicole Schley
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VERWALTUNG:
• Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
Rathaus Oberneuching
Vorsitzende: Nicole Schley
St. Martin Straße 9, 85467 Oberneuching
Tel. 08123 / 93 26 60, Fax 93 26 80
E-Mail: info@vg-oberneuching.de
(für allgem. Angelegenheiten)
sekretariat@vg-oberneuching.de (für Mitteilungen im Amtsblatt)
Internet Adresse: www.vg-oberneuching.de

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag:  ...................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  ..................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Verkehrsüberwachung:
Montag:  ........................................................ 09.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch:  ..................................................... 14.00 - 16.00 Uhr

• Gemeinde Neuching - 1. Bgm. Thomas Bartl
E-mail: bartl@vg-oberneuching.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 63)

• Gemeinde Ottenhofen - 1. Bgm. Nicole Schley
E-mail: schley@vg-oberneuching.de
Bürgersprechstunde jeden Mittwoch von 15 - 17 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 64)

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

Notrufe:
Krankenhaus Erding  ..............................................08122/59-0
Landratsamt Erding ...............................................  08122/58-0
Polizei Erding  .......................................................08122/968-0
Polizei: ............................................................................... 110

Rettungsdienst u. Feuerwehr:  ........................................ 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst  ............................................ 116 117

Gemeinschaftspraxis Niederneuching
Dr. Legler, Dr. Brummer  ............................... 08123 / 99 11 30

Schulen:
Grundschule Niederneuching  ............................ 08123 / 14 55
Grund- u. Mittelschule Finsing  .......................08121 / 25005-0
Grundschule Ottenhofen  ................................. 08121 / 487 07
Orterer Grund- u. Mittelschule Wörth  ..........08123 / 93668-00

Kindergärten:
Kinderhaus St. Martin Oberneuching  ................ 08123 / 25 25
Kinderhaus Sancta Katharina Ottenhofen  ......... 08121 / 10 07

Büchereien:
Neuching  .................................................... 08123 / 988 79 96
Ottenhofen ....................................................  08121 / 42 90 19

Nachbarschaftshilfe Ottenhofen  ............... 0176 / 20070701
Arbeitskreis Senioren Neuching
- Fahrdienst  ....................................................... 08123 / 17 37
.......................................................................... 08123 / 920 64

Ver- und Entsorgung:
Abwasserzweckverband Erdinger Moos  ...........08122 / 498-0
Wasserzweckverband Moosrain  ...................... 08122 / 982 80

NOTRUF:
WZV Moosrain  ............................................ 0800 / 666 77 246
+ Gemeinde Ottenhofen .............................  0800 / 666 77 246

Erdgas Südbayern  .............................................. 08122/97790
Sempt EW  ....................................................... 08122 / 982 70

Recyclinghof Neuching: Öffnungszeiten

1.04.-31.10. eines jeden Jahres Mi. 16-19 / Sa. 09-12 Uhr
1.11.-31.03. eines jeden Jahres Mi. 15-18 / Sa. 09-12 Uhr

Recyclinghof Ottenhofen: Öffnungszeiten
Jan., Feb., Mai, Juni, Juli, Aug., Sept., Dez.
Mi. 16 - 18 Uhr / Sa. 10 - 12 Uhr
März, April, Okt., Nov.
Mi. 15 - 18 Uhr / Sa. 10 - 13 Uhr

Kirchen:
Pfarramt Neuching, St.-Martin-Str. 5  ................. 08123 / 28 28
Pfarramt Ottenhofen, Pfarrweg 1 ........................  08121 / 3382

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Apothekennotdienst

SERVICEBLOCK

Sa. 21.11.20 Rosen-Apotheke,
85445 Oberding, Tel.: 08122/840 44
Apotheke im Forsthaus, Högerstraße 20,
85646 Anzing, Tel.: 08121/14 41

So. 22.11.20 Johannes-Apotheke, Friedrich-Fischer-Straße 7,
85435 Erding, Tel.: 08122/136 06
Schloss-Apotheke, Erdinger Straße 7,
85570 Markt Schwaben, Tel.: 08121/56 77

Sa. 28.11.20 Rivera Apotheke, Riverastraße 7,
85435 Erding, Tel.: 08122/141 29
Herz-Apotheke im City Center,
Alte-Gruber-Straße 2-6,
85586 Poing, Tel.: 08121/97 67 76

So. 29.11.20 Marien-Apotheke, Ismaninger-Straße 14,
85452 Moosinning, Tel.: 08123/930 90
Apotheke am Hirschbach, Hauptstraße 22,
85659 Forstern, Tel.: 08124/91 00 45

Sa. 05.12.20 Apotheke im West Erding Park,
Johann-Auer-Straße 4,
85435 Erding, Tel.: 08122/22 73 60
Schloss-Apotheke, Erdinger Straße 7,
85570 Markt Schwaben, Tel.: 08121/56 77

So. 06.12.20 Sempt Apotheke, Gestütring 19,
85435 Erding, Tel.: 08122/857 99
St. Ulrich-Apotheke, Münchener Straße 3,
85652 Pliening, Tel.: 08121/811 45
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Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der VG Oberneuching 2020

erscheint am
Freitag, 04. Dezember 2020

Redaktionsschluss:
Freitag, 27. November 2020 um 11:30 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft AMTLICH

Abfallwirtschaft
Abholtermine für Gelbe Säcke

Gemeinde Neuching 26.11.2020
Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

27.11.2020

Gemeinde Ottenhofen
Ottenhofen, Siggenhofen, Lieberharting, Herdweg 26.11.2020
Keckmühle 10.12.2020
Unterschwillach, Wimpasing, Grund, Steinweg 11.12.2020

Abgabe für Problemmüll

Oberneuching Recyclinghof, Hauptstraße
keine Termine mehr in 2020

Niederneuching Forellenweg
keine Termine mehr in 2020

Ottenhofen Recyclinghof, neuer Friedhof
26.11.2020, 09:00-10:00 Uhr

Abholtermine für Biomüll

Neuching und Ottenhofen 01.12.2020 / 15.12.2020
Neuching, Feldlerchenstraße 24.11.2020 / 08.12.2020
Abholtermine für Restmüll
Neuching und Ottenhofen 24.11.2020 / 08.12.2020
Restmüll Neuching,
Feldlerchenstraße

01.12.2020 / 15.12.2020

Papiertonnenleerung:

Gemeinde Neuching 10.12.2020
Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

01.12.2020 / 29.12.2020

Gemeinde Ottenhofen 03.12.2020 / 31.12.2020

Verunreinigungen von Straßen, 
Wegen und Plätzen

In letzter Zeit erreichen die Verwaltungsgemeinschaft Oberneu-
ching vermehrt Beschwerden von Bürgern, dass die öffentliche 
Straßen, Wege und Plätze durch Hundekot verunreinigt sind.
Gemäß Art. 16 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) hat, wer Straßen oder Wege über das übliche Maß 
hinaus verunreinigt (das ist bei dieser Verschmutzungen der 
Fall), die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu 
beseitigen, andernfalls kann der Träger der Straßenbaulast die 
Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen.
Wir bitten Sie, als verantwortungsbewusste Tierhalter, die durch 
Ihr Tier verursachten Verschmutzungen umgehend wieder zu 
beseitigen.
Zur Beseitigung der Hundokotbeutel stehen im gesamten 
Gemeindegebiet ausreichend Hundetoiletten (mit entsprechen-
den Hundekotbeuteln) zur Verfügung.
Das Zuwiderhandeln kann nach Art. 66 Nr. 1 BayStrWG mit 
einer Geldbuße belegt werden.
Das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching 
bittet um Beachtung und steht bei Rückfragen unter der Tele-
fonnummer 08123/9326-60 zur Verfügung.

Kostenlose Rentenberatung der 
Deutschen Rentenversicherung

Jeden 2. und 4. Montag im Monat (nur mit Termin)
im Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 8
Anmeldung unter Telefon-Nr.: 0800 6789 100
von 08:30 bis 12:00 Uhr (bitte Versicherungsnummer bereithal-
ten)
An gesetzlichen Feiertagen finden keine Beratungen statt.

Sammeltermin zur Untersuchung 
landwirtschaftlicher Zugmaschinen 
gem. § 29 StVZO

Am Freitag den 22.01.2021 findet ab 08 Uhr ein Sammeltermin 
zur Untersuchung landwirtschaftlicher Zugmaschinen im Bauhof 
Neuching (Hauptstr. 1, 85467 Oberneuching) statt.
Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Traktoren und 
Schlepper bis 40 km/h können bis Freitag, 18.12.2020 bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching persönlich oder telefo-
nisch unter Angabe des amtlichen Kennzeichens und Namen + 
Adresse des Fahrzeughalters angemeldet werden.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Denninger unter der Tel. 
08123/9326-62 zur Verfügung.

Fundanzeige
Folgender Fundgegenstand wurden in der Verwaltungsgemein-
schaft Oberneuching abgegeben:

- loser Schlüssel / gefunden in KW 45 /
Fundort: Fuchsstraße / Ecke Kreuzbergstraße

Weitere Informationen/Auskünfte erteilt das Fundamt im Rat-
haus Oberneuching, Tel. 08123/9326-60.

Meldung defekter Straßenlaternen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching bittet um Ihre Mithilfe.
Wenn Sie defekte Straßenlaternen in den Gemeinden Otten-
hofen und Neuching melden, ist für die schnelle und reibungs-
lose Reparatur die Angabe der Laternen-Nummer sehr hilfreich.
In etwa eineinhalb bis zwei Metern Höhe ist auf jeder Laterne 
eine Nummer angebracht. Wenn wir diese Nummer an den 
Stromversorger weitergeben können, ist das Auffinden der 
defekten Laterne leichter.
(Beispielbild)

Fehlt diese Nummer (oder ist sie nicht lesbar), ist auch die 
Angabe „Vor Hausnummer X in der Straße Y“ hilfreich.
Defekte Laternen können Sie uns unter der Rufnummer 
08123/9326-62 melden.
Vielen Dank.
Ordnungsamt
der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
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Neuching AMTLICH 

Flüchtlingsunterbringung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Regierung von Oberbayern hat mitgeteilt, dass wieder eine 
wöchentliche Zuweisung von 10 Asylbewerbern pro Woche an 
den Landkreis Erding erfolgen muss. 
Da aus den derzeitig belegten Unterkünften in den Gemeinden 
des Landkreises immer wieder Objekte aus unterschiedlichen 
Gründen wegfallen, wurde auch die Gemeinde Neuching gebe-
ten, aktiv an der Unterkunftssuche mitzuwirken. Es ist zu prüfen, 
ob im Gemeindegebiet Wohnungen oder Häuser zur Anmietung 
zur Verfügung stehen oder bebaubare Grundstücke für z.B. 
Modulunterkünfte.
Das Landratsamt ist insbesondere auch an Wohnungen inter-
essiert, die Eigentümer direkt an z.B. anerkannte Flüchtlings-
familien vermieten wollen, um so die Fehlbelegerquote in den 
Landkreisunterkünften zu reduzieren. Der Landkreis würde hier 
gerne als Vermittler auftreten.
Falls dies nicht erfolgreich sein sollte und die vorhandenen 
Unterkünfte in den anderen Gemeinden nicht mehr ausreichen, 
ist mit einer Zuweisung von Asylbewerbern an die Gemeinde 
Neuching zu rechnen.
Für Auskünfte und Angebote stehen im Landratsamt Erding 
Fr. Lutz unter 08122/58-1026 oder sabine.lutz@lra-ed.de zur 
Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung im Voraus!
Ihr
Thomas Bartl
1. Bürgermeister

Gemeinderatsitzung Neuching
Am Dienstag, 08.12.2020, findet um 19:30 Uhr beim Neuwirt in 
Oberneuching eine öffentliche bzw. nichtöffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Neuching statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Die genaue Tagesordnung kann zeitnah der örtlichen Presse, 
den Anschlagtafeln der Gemeinde Neuching oder unserer Inter-
netseite (www.vg-oberneuching.de/Neuching/Gemeinderat/Ein-
ladungen) entnommen werden.

Geburtstage Dezember 2020 
Neuching

Wir gratulieren zum Geburtstag im Dezember 2020

Kuhn Matthäus zum 86. Geburtstag
Bogner Rosa zum 84. Geburtstag
Eibel Ursula zum 83. Geburtstag
Kressierer Josef zum 82. Geburtstag
Hermansdorfer Erika zum 81. Geburtstag
Buchmann Georgine zum 75. Geburtstag
Bartl Barbara zum 74. Geburtstag
Michalik Peter zum 73. Geburtstag
Brunhierl Georg zum 73. Geburtstag
Liebl Margit zum 73. Geburtstag
Kolar Erich zum 73. Geburtstag
Hermansdorfer Josef zum 70. Geburtstag
Kleberger Michael zum 68. Geburtstag
Kolar Waltraud zum 67. Geburtstag
Dietrich-Weyand Margit zum 66. Geburtstag
Fink Johann zum 65. Geburtstag

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche.

Maßnahmen gegen das Einfrieren 
der Biotonnen

Jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit können frostige Tage 
wieder für Schwierigkeiten bei der Entleerung der Biotonnen 
sorgen. So ist es durchaus möglich, dass der Bioabfall in der 
Tonne festfriert und die vollständige Entleerung verhindert.
Trotz des Bemühens der Müllwerker, durch Rütteln der Tonne 
gegen die Schüttung, die festgefrorenen Bioabfälle zu lockern, 
bleibt häufig ein Rest im Gefäß zurück.
Um diese Schwierigkeiten weitestgehend zu vermeiden, bittet 
die Abfallwirtschaft des Landkreises Erding, folgende Hinweise 
zu beachten:

• In die Biotonne soll möglichst nur trockenes Material. Etwas 
Zeitungspapier (keine Illustrierten) oder Papiertüten helfen 
bei feuchten Küchenabfällen. Ein paar Blatt Zeitungspapier 
als Zwischenschichten oder zusammengeknüllt auf den 
Tonnenboden bewähren sich ebenso.

• Herbstlaub aus dem Garten gefriert sehr leicht in der Bio-
tonne. Aus diesem Grunde ist es besser das Laub zu den 
Grüngutcontainern in den Recyclinghöfen zu bringen.

• Stellen Sie, wenn möglich, die Biotonne in einen Raum, z.B. 
in die Garage. Vergessen Sie hierbei nicht die Tonne am 
Leerungstag morgens ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

• Sind die Bioabfälle bereits festgefroren, kann ein vorsichti-
ges Lockern des Inhaltes, etwa mit einer Grabgabel hilfreich 
sein. Bitte Vorsicht! Die Tonne darf nicht beschädigt werden.

Trotz aller Vorkehrungsmaßnahmen ist das Festfrieren nicht 
gänzlich zu vermeiden. Das Landratsamt Erding bittet deshalb 
die Bürger um Verständnis dafür, dass manchmal das Wetter 
Einfluss auf die geordnete Abfallentsorgung nehmen kann. Ein-
fluss auf die richtige Befüllung der Tonnen können aber alle 
Benutzer nehmen. Aus diesem Grunde wird darauf hingewie-
sen, dass der Einsatz von Plastiktüten oder sogenannten „kom-
postierbaren Kunststoffbeuteln“ ein ungeeignetes Mittel gegen 
das Festfrieren des Bioabfalles ist.
Die kompostierbaren Kunststoffbeutel müssen genauso wie 
Plastiktüten als Störstoffe aussortiert werden.
Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, wenden Sie sich an 
die Abfallwirtschaft im Landratsamt Erding, Tel. 08122/58-1222.

Erweiterung Bürgerservice Portal
Die Verwaltung bietet für gewisse Fachbereiche einen komfor-
tablen Online-Service an – unkompliziert von zu Hause aus.
Aufgrund einer aktuellen Erweiterung stehen ab jetzt in der Rub-
rik Bürgerserviceportal (www.vg-oberneuching) folgende Leis-
tungen/Funktionen zur Verfügung:
Meldebescheinigung, Ausweis-Statusabfrage, Übermittlungs-
sperren (eID), Umzug innerhalb der VGem, Briefwahl-Antrag, 
Abmeldung ins Ausland, Geburtsurkunde, Eheurkunde, 
Lebenspartnerschaftsurkunde, Sterbeurkunde, Meine Melde-
daten, Kontaktformular, Sicherer Dialog, Führungszeugnis, 
Gewerbezentralregister.
Für einige der oben genannten Leistungen ist die Registrierung 
mittels der Online-Ausweisfunktion erforderlich.
Nicht alle Behördengänge können per Mausklick erledigt wer-
den. Aufgrund rechtlicher Vorschriften wird es auch künftig noch 
erforderlich sein, persönlich im Rathaus zu erscheinen.
Das Serviceangebot wird im Rahmen der rechtlichen Möglich-
keiten laufend erweitert. Hierzu werden wir stetig im Amtsblatt 
der VG Oberneuching informieren.

Zu jeder Zeit selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

anzeigen.wittich.de
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Ottenhofen AMTLICH 

Gemeinderatsitzung Ottenhofen
Am Dienstag, 15.12.2020, findet um 19:30 Uhr in der Josef-
Vogl-Halle, Ottenhofen eine öffentliche bzw. nichtöffentliche Sit-
zung des Gemeinderates Ottenhofen statt, zu der hiermit einge-
laden wird.
Die genaue Tagesordnung kann zeitnah der örtlichen Presse, 
den Anschlagtafeln der Gemeinde Ottenhofen oder unserer 
Internetseite (www.vg-oberneuching.de Ottenhofen/Gemeinde-
rat/Einladungen) entnommen werden.

Gemeinde- und Schulbücherei 
Ottenhofen

Liebe Leser/innen,
leider muss auch die Bücherei im November geschlossen blei-
ben.
Die Ausleihfrist wird von uns verlängert, sodass keine Überzie-
hungsgebühren fällig werden.
Während dieser Zeit könnt ihr völlig kontaktfrei unser Angebot 
an E-Medien nutzen.
Wir hoffen, ab 01.12.2020 wieder für euch da sein zu dürfen.
Aktuelle Neuigkeiten findet ihr auch immer auf unserer Findus-
Seite.
Wir freuen uns darauf, euch wieder zu sehen.
Bleibt gesund
Euer Bücherei-Team

Betrügerische Anrufe
Eine angeblich in Ottenhofen ansässige Pflegeversicherung 
versucht, telefonisch Termine zum Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages zu vereinbaren. Die Anrufer möchten einen per-
sönlichen Beratungstermin, hinterlassen keine Rückrufnummer 
und verhalten sich auffällig.
Bitte geben Sie am Telefon keine Auskunft über finanzielle oder 
familiäre Verhältnisse und lassen keine fremden Personen in 
die eigene Wohnung.

Wasserzählerablesung 
in der Gemeinde Ottenhofen

Bitte beachten
Auch in diesem Jahr verzichtet die Gemeinde Ottenhofen 
zur Erstellung der Wasserabrechnung generell auf eine 
amtliche Ablesung!
Wir bitten daher alle Wasserbezieher, ihre Wasserzähler selbst 
abzulesen.
Hierzu werden in der nächsten Woche Ablesebriefe versandt. 
Wir bitten Sie, den Stand Ihres Wasserzählers einzutragen und 
den Brief bis spätestens 07. Dezember 2020 frankiert an uns 
zurückzusenden.
Den Zählerstand können Sie auch
per Fax (08123/932680),
per Email (kochbeck@vg-oberneuching.de) oder
telefonisch (08123/932668) übermitteln.
Bitte beachten Sie diesen Rücksendetermin, ansonsten müss-
ten wir Ihren Wasserverbrauch schätzen.
Dieses Verfahren führt zu ungenauen Abrechnungen und beein-
flusst Ihre Abrechnung sowie die Höhe der Vorauszahlung für 
das kommende Jahr. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Kurz vor Annahmeschluss
laufen bei uns die Telefone heiß!☎Geben Sie Ihre Anzeige rechtzeitig vor Annahmeschluss auf

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Neuching (Lkr. Erding) sucht für ihr Kinder-
haus St. Martin eine/n

Kinderpfleger/in (m/w/d)
spätestens ab 01.03.2021 in Vollzeit (39 Wochenstunden)

Wir sind ein Haus für Kinder und suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine/n Kinderpfleger/in für eine unserer 
Kindergartengruppen die/der sich auf die spannende Auf-
gabe in einer altersgemischten Einrichtung freut.

Unsere Kinder sind im Alter von ca. einem Jahr bis 11 Jahren.
Es wäre schön, wenn auch Sie, wie wir, gerne im Team 
arbeiten und flexibel auf die Bedürfnisse unseres gesamten 
Hauses eingehen wollen.
Wenn Sie neugierig geworden sind, und auf eine Vollzeit-
stelle viel Wert legen, dann besuchen Sie uns doch auf unse-
rer Homepage www.kiga.vg-oberneuching.de. Hier können 
Sie die Kinder, das Team und unser Haus kennen lernen.

Die Gemeinde Neuching als Arbeitgeberin bietet eine Voll-
zeitstelle mit Vergütung, Urlaub und den üblichen Sozial-
leistungen nach den Tarifbestimmungen des öffentlichen 
Dienstes (TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst) sowie einer 
Arbeitsmarktzulage.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen richten Sie bitte per E-Mail (max. 5MB) an bartl@vg-
oberneuching.de oder per Post an Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching, St-Martin-Straße 9, 85467 Neuching. Bewer-
bungsschluss ist der 02.12.2020. Fahrtkosten zu Bewer-
bungsgesprächen werden nicht erstattet.

Für Auskünfte stehen Ihnen Herr Bürgermeister Bartl 
(08123/932663) und die Kinderhausleiterin Frau Tilge 
(08123/2525) gerne zur Verfügung.

Mit der Zusendung der Bewerbung erklären sich die Bewer-
ber/innen gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend 
erforderliche Daten im Rahmen des Bewerbungsverfah-
rens gespeichert werden. Sofern Ihnen eine schriftliche 
Absage zugeht, werden Ihre Bewerbungsunterlagen drei 
Monate aufbewahrt und anschließend unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Vorschriften vernichtet. Die 
Unterlagen können hier bis zu diesem Zeitpunkt persön-
lich abgeholt oder gegen einen beigefügten freigemachten 
Rückumschlag zurückgesandt werden.

Müll auf dem Gelände der 
Grundschule Niederneuching

Liebe Jugendliche, liebe Kinder und Eltern,
leider musste in den vergangenen Wochen wiederholt vermehrt 
Müll und sonstiger Unrat, sowie jede Menge Flaschen und Glas-
scherben auf dem Schulgelände in Niederneuching mühsam 
und zeitaufwändig von Gemeindemitarbeitern und Lehrkräften 
eingesammelt werden.
Es hat mit Sicherheit niemand etwas gegen einen Aufenthalt 
unserer Jugend auf dem Schulgelände, solange sämtlicher 
Abfall wieder mitgenommen oder zumindest in die dafür vorge-
sehenen Behälter entsorgt wird, was eigentlich auch selbstver-
ständlich sein sollte.
Es wäre sehr schade, wenn das Gelände für die Benutzung 
außerhalb der Schulzeiten abgesperrt werden müsste.
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Das Plangebiet soll in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohn-
raum, d.h. insbesondere kleinere Wohnungen ermöglichen. Es 
ist beabsichtigt, eine Mischung aus Doppel-, Einfamilien-, und 
Mehrfamilienwohnhäusern zu realisieren. Da die Belegungs-
dichte in Einwohner je Wohneinheit auf inzwischen 2,41 (Jahr 
2018) gesunken ist und die Wohnflächenausstattung in qm/EW 
auf 50 qm (Jahr 2018) gestiegen, sind allein für den prognosti-
zierten Einwohnerzuwachs mind. 61 Wohneinheiten nach heuti-
gen Maßstäben notwendig. Es ist zu erwarten, dass der Trend 
zu geringerer Wohnungsbelegung anhält, demnach wären 
zusätzliche Wohneinheiten erforderlich. Hinzu treten Umzüge 
innerhalb des Ortes zum Beispiel durch den Auszug aus dem 
elterlichen Haus.
Ferner ist festzustellen, dass der Anteil der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten (SV) stark gesunken ist. Dem kann nicht 
nur mit der verstärkten Schaffung von kleineren Wohnungen 
begegnet werden, dennoch spielen diese im Konzept zur Erhö-
hung dieser Zahl eine wichtige Rolle.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen 
PV. Aus: Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Gemeinde-
daten, Ausführliche Datengrundlagen 2018

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes inkl. Grünordnung 
soll die gewünschte Entwicklung planungsrechtlich gesichert 
werden, damit benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.
Die Gemeinde Ottenhofen ist an der Schaffung von Baurecht 
interessiert und bemüht sich dort, wo es mit den übrigen zu 
berücksichtigenden Belangen vereinbar ist, dieses zu ent-
wickeln. Die zunehmende Verdichtung der örtlichen Bebau-
ung ist jedoch in Einklang mit den städtebaulichen Zielen der 
Gemeinde zu bringen. Die Flächen sind städtebaulich zu ord-
nen und die Eigenart des Baugebietes ist zu bewahren. Die 
Gemeinde Ottenhofen beabsichtigt im Plangebiet eine mode-
rate Nachverdichtung zuzulassen. Diese soll durch planungs-
rechtliche Festsetzungen gesteuert werden, auch im Hinblick 
auf die Kapazitäten der vorhandenen Infrastruktur.
Die prägenden, teils mit Großbäumen bestandenen Grünflächen 
der gegenständlichen Grundstücke sind ein wertvoller Bestand-
teil des Orts- und Landschaftsbildes. Die Gemeinde Ottenhofen 
erachtet das Orts- und Landschaftsbild, dass die Ursprünge des 
dörflichen, ländlich geprägten und locker gebauten Siedlungs-
bereichs wiederspiegelt als derart hochwertig und bedeutend 
ein, dass ein ungesteuerter Eingriff erheblich negative Folgen 
auslösen würde.
Für das Baugebiet ist bereits eine Anfrage bzgl. einer möglichen 
Bebauung bei der Gemeinde eingegangen. Eine Baugeneh-
migung für eine Teilbebauung liegt bereits vor. Die Bebauung 
wird zu einer deutlichen Verdichtung und einem hohen Bedarf 
an Stellplätzen führen. Der Schlehbachweg wird durch das 
geplante Baugebiet „Am Schlehbach“ in den kommenden Jah-
ren bereits erheblich stärker belastet als bisher. Die Entwicklung 
entlang dieser Straße muss demnach gesteuert werden, um 
einer Überlastung der Infrastruktur vorzubeugen. Ein konkreter 
Handlungsbedarf im Hinblick auf die oben aufgeführten städte-
baulichen Ziele besteht somit.
Die städtebauliche Ordnung soll unter Wahrung der Eigenart 
des Baugebietes, im Hinblick auf die im Geviert vorhandene 
Bebauung mit den teilweise deutlich unterschiedlichen Abstän-
den zur öffentlichen Straße, den noch vorhandenen Freiräumen 
in den rückwärtigen Bereichen und einer Gleichberechtigung 
der betroffenen Grundstücke die weitere Entwicklung verträglich 
integrieren.
Zur Sicherung der städtebaulichen Ziele und Erhaltung der städ-
tebaulichen Ordnung ist es erforderlich, einen Bebauungsplan 
für das Gebiet zwischen Schlehbachweg und Erdinger Straße 
aufzustellen.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll 
der Gemeinde Ottenhofen

Sitzungstag: 20.10.2020

TOP 05 Ottenhofen Süd: Gehweg entlang der Erdinger 
Straße- Vorstellung Entwurfsplanung

Sachvortrag:
Die Vorentwurfsplanung liegt vor. Es sind ausreichend Flä-
chen vorhanden, um den Gehweg unter zu bringen. Auf Höhe 
der Fußgängerampel verengt sich der Gehweg etwas, aber die 
Breite ist trotzdem noch ausreichend. Die früheren Planungen 
waren auch mit einer Breite von 2,50 m. Es handelt sich nur um 
einen Gehweg und keinen ausgewiesenen Radweg. Grunder-
werb für die Installation des Gehweges ist nicht erforderlich. Die 
Entwässerung erfolgt mit Straßenablaufkästen.

Beschluss:
Ohne förmlichen Beschluss.

TOP 06 Ersatzstraße Wimpasinger Brücke
- Vorstellung der finalen Entwurfsplanung

Sachvortrag:
In der Sitzung wird der finale Entwurf der Ersatzstraße für die 
Wimpasinger Brücke durch das beauftragte Ingenieurbüro Wipf-
lerPlan vorgestellt.

Beschluss:
Ohne förmlichen Beschluss.

TOP 07 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 
„Ottenhofen Mitte“

Sachvortrag:
Anlass der Planung ist der Bedarf an Wohnraum in der Region 
München und der Gemeinde Ottenhofen. Grundsätzliches Ziel 
ist es, durch die Schaffung von Wohnraum in einem Neubau 
von Mehr- und Einfamilienhäusern den Bedarf der Gemeinde 
Ottenhofen in den nächsten Jahren zu bedienen.
Ottenhofen verfügte 2018 über 1.951 Einwohner, die Prog-
nose für 2031 liegt bei 2.100 Einwohnern. Das entspricht einem 
Bevölkerungszuwachs von 149 Einwohnern. Im Zeitraum zwi-
schen 2008 und 2018 sind tatsächlich 129 Einwohner hinzuge-
kommen (unter Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungs-
bewegungen und der Zu- und Fortzüge).

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen 
PV. Aus: Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Gemeinde-
daten, Ausführliche Datengrundlagen 2018
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Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss 
ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist ortsüblich bekannt zu 
machen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Bau 
GB aufgestellt wird und wo sich die Öffentlichkeit über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung unterrichten kann und dass sich die Öffentlich-
keit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 10

TOP 08 Erlass einer Veränderungssperre über den 
Bereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans „Ottenhofen Mitte“

Sachvortrag:
Am 20.10.2020 hat der Gemeinderat die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschlossen. Anlass der Planung ist 
der Bedarf an Wohnraum in der Region München und der 
Gemeinde Ottenhofen. Ziel ist es, durch die Schaffung von 
Wohnraum in einem Neubau von Mehr- und Einfamilienhäusern 
den Bedarf der Gemeinde Ottenhofen in den nächsten Jahren 
zu bedienen.
Ottenhofen verfügte 2018 über 1.951 Einwohner, die Prog-
nose für 2031 liegt bei 2.100 Einwohnern. Das entspricht einem 
Bevölkerungszuwachs von 149 Einwohnern. Im Zeitraum zwi-
schen 2008 und 2018 sind tatsächlich 129 Einwohner hinzuge-
kommen (unter Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungs-
bewegungen und der Zu- und Fortzüge).

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen 
PV. Aus: Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Gemeinde-
daten, Ausführliche Datengrundlagen 2018

Das Plangebiet soll in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohn-
raum, d.h. insbesondere kleinere Wohnungen ermöglichen. Es 
ist beabsichtigt, eine Mischung aus Doppel-, Einfamilien-, und 
Mehrfamilienwohnhäusern zu realisieren. Da die Belegungs-
dichte in Einwohner je Wohneinheit auf inzwischen 2,41 (Jahr 
2018) gesunken ist und die Wohnflächenausstattung in qm/EW 
auf 50 qm (Jahr 2018) gestiegen, sind allein für den prognosti-
zierten Einwohnerzuwachs mind. 61 Wohneinheiten nach heuti-
gen Maßstäben notwendig. Es ist zu erwarten, dass der Trend 
zu geringerer Wohnungsbelegung anhält, demnach wären 
zusätzliche Wohneinheiten erforderlich. Hinzu treten Umzüge 
innerhalb des Ortes zum Beispiel durch den Auszug aus dem 
elterlichen Haus.
Ferner ist festzustellen, dass der Anteil der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten (SV) stark gesunken ist. Dem kann nicht 
nur mit der verstärkten Schaffung von kleineren Wohnungen 
begegnet werden, dennoch spielen diese im Konzept zur Erhö-
hung dieser Zahl eine wichtige Rolle.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans in einer Größe von 
ca. 8.819 m² umfasst die Grundstücke Fl.-Nrn. 1 (teilweise), 
13/2, 14, 14/1, 21/13, 21/15 (teilweise), 21/16, 70, 75/11 (teil-
weise), 87/4 und 87/5, alle Gemarkung Ottenhofen.
Geltungsbereich des Bebauungsplans - nicht maßstabsgerecht:

Kartengrundlage Geobasisdaten. © Bayerische Vermessungs-
verwaltung 04/2020

Die Aufstellung des Bebauungsplans als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung erfolgt im Verfahren gemäß § 13a BauGB. 
Die Anforderungen zur Durchführung des Verfahrens mit einer 
zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von 
deutlich weniger als 20.000 m² werden gemäß § 13a Abs. 1 
Nr. 1 BauGB erfüllt. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten somit im Sinne des § 
1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt, beziehungsweise zulässig.
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter, dabei handelt 
es sich um die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 
2000-Gebiete, liegen nicht vor. Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 
50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nicht zu 
beachten.
Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB wird von einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, einem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, der Angabe welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB) und 
einer zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. Maßnahmen zum Monitoring, d.h. Maßnahmen zur 
Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen werden nicht 
festgesetzt. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen durch 
die Bebauungsplanaufstellung sind aufgrund der Lage im Innen-
bereich nicht zu erwarten.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sachvortrag der Ver-
waltung und beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Ottenhofen Mitte“.
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Geltungsbereich des Bebauungsplans (grau umrandet) - nicht 
maßstabsgerecht:

Kartengrundlage Geobasisdaten. © Bayerische Vermessungs-
verwaltung 04/2020

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sachvortrag der Ver-
waltung und beschließt zur Sicherung der Planungsziele des 
Bebauungsplans „Ottenhofen Mitte“ den Erlass der vorliegen-
den Satzung über eine Veränderungssperre nach den §§ 14 
und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) für das Plangebiet zwi-
schen Schlehbachweg und Erdinger Straße.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung über die Verände-
rungssperre ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 10

Verkehrsüberwachung Ottenhofen
Ergebnisse
03.11.2020
von bis Standort Richtung Fahr-

zeuge
Ver-
stöße

05:58 Uhr 10:00 Uhr Ottenhofen, 
Erdinger Straße 
i.H. BHS FFH

Markt 
Schwaben

381 15

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 72 km/h

von bis Standort Richtung Fahr-
zeuge

Ver-
stöße

10:52 Uhr 14:00 Uhr Herdweg, Isener 
Straße i.H. Haus 
Nr. 21

Isen 369 15

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 81 km/h

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen 
PV. Aus: Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Gemeinde-
daten, Ausführliche Datengrundlagen 2018

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes inkl. Grünordnung 
soll die gewünschte Entwicklung planungsrechtlich gesichert 
werden, damit benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.
Die Gemeinde Ottenhofen ist an der Schaffung von Baurecht 
interessiert und bemüht sich dort, wo es mit den übrigen zu 
berücksichtigenden Belangen vereinbar ist, dieses zu ent-
wickeln. Die zunehmende Verdichtung der örtlichen Bebau-
ung ist jedoch in Einklang mit den städtebaulichen Zielen der 
Gemeinde zu bringen. Die Flächen sind städtebaulich zu ord-
nen und die Eigenart des Baugebietes ist zu bewahren. Die 
Gemeinde Ottenhofen beabsichtigt im Plangebiet eine mode-
rate Nachverdichtung zuzulassen. Diese soll durch planungs-
rechtliche Festsetzungen gesteuert werden, auch im Hinblick 
auf die Kapazitäten der vorhandenen Infrastruktur.
Die prägenden, teils mit Großbäumen bestandenen Grünflächen 
der gegenständlichen Grundstücke sind ein wertvoller Bestand-
teil des Orts- und Landschaftsbildes. Die Gemeinde Ottenhofen 
erachtet das Orts- und Landschaftsbild, dass die Ursprünge des 
dörflichen, ländlich geprägten und locker gebauten Siedlungs-
bereichs wiederspiegelt als derart hochwertig und bedeutend 
ein, dass ein ungesteuerter Eingriff erheblich negative Folgen 
auslösen würde.
Für das Baugebiet ist bereits eine Anfrage bzgl. einer möglichen 
Bebauung bei der Gemeinde eingegangen. Eine Baugeneh-
migung für eine Teilbebauung liegt bereits vor. Die Bebauung 
wird zu einer deutlichen Verdichtung und einem hohen Bedarf 
an Stellplätzen führen. Der Schlehbachweg wird durch das 
geplante Baugebiet „Am Schlehbach“ in den kommenden Jah-
ren bereits erheblich stärker belastet als bisher. Die Entwicklung 
entlang dieser Straße muss demnach gesteuert werden, um 
einer Überlastung der Infrastruktur vorzubeugen. Ein konkreter 
Handlungsbedarf im Hinblick auf die oben aufgeführten städte-
baulichen Ziele besteht somit.
Die städtebauliche Ordnung soll unter Wahrung der Eigenart 
des Baugebietes, im Hinblick auf die im Geviert vorhandene 
Bebauung mit den teilweise deutlich unterschiedlichen Abstän-
den zur öffentlichen Straße, den noch vorhandenen Freiräumen 
in den rückwärtigen Bereichen und einer Gleichberechtigung 
der betroffenen Grundstücke die weitere Entwicklung verträglich 
integrieren.
Zur Sicherung der städtebaulichen Ziele und Erhaltung der städ-
tebaulichen Ordnung ist es erforderlich, einen Bebauungsplan 
für das Gebiet zwischen Schlehbachweg und Erdinger Straße 
aufzustellen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans in einer Größe von 
ca. 8.819 m² umfasst die Grundstücke Fl.-Nrn. 1 (teilweise), 
13/2, 14, 14/1, 21/13, 21/15 (teilweise), 21/16, 70, 75/11 (teil-
weise), 87/4 und 87/5, alle Gemarkung Ottenhofen.
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Burschenverein Oberneuching e.V.
Nikolausdienst
Der Burschenverein bietet auch heuer wieder einen Nikol-
ausdienst an Anmeldungen bei Bernhard Schindlbeck unter  
Tel. 0174/9567116

Warten aufs Christkind....
Leider müssen wir unsere beliebte „Warten aufs Christkind – 
Aktion“ dieses Jahr ausfallen lassen. Doch wir haben uns für die 
Kinder etwas einfallen lassen. In der Niederneuchinger Kirche 
findet ihr eine „Weihnachten to go – Tüte“ für die Kinder.
Darin ist eine Weihnachtsgeschichte, etwas zum Basteln (das 
man ganz einfach zu Hause machen kann) und noch einiges 
mehr. Wir würden uns freuen, wenn wir den Kindern die Weih-
nachtszeit so ein bisschen verschönern können.

Die Tüten dürfen einfach gegen eine kleine Spende für die 
Ministrantenkasse, ab dem 1. Advent in der Niederneuchinger 
Kirche abgeholt werden. Nur solange der Vorrat reicht.
Neuchinger Ministranten

Wählergemeinschaft 
Gemeinsames Neuching

Absage Jahreshauptversammlung
Die ordentliche Jahreshauptversammlung der Wählergemein-
schaft Gemeinsames Neuching muss aufgrund der aktuellen 
Coronamaßnahmen entfallen.
Die Vorstandschaft

Kath. Frauengemeinschaft 
Neuching

Advents- und Weihnachtsbasar
Die Frauengemeinschaft lädt ganz herzlich zu ihrem Advents- 
und Weihnachtsbasar am Sonntag, den 22.11.2020 von 
11:00 bis 15:00 Uhr ein. Der Verkauf findet unter Einhaltung der 
allgemeinen Hygienevorschriften im Hof der Familie Vilgertsho-
fer, Tassilostraße 6 in Oberneuching statt.
Es werden wieder selbstgebastelte Advents- und Türkränze 
sowie Weihnachtsdekoration angeboten.

Kulturverein Neuching e.V.
Nikolausdienst mit Corona-Schutzstandards
Am 6. Dezember kommt der Nikolaus - wenn möglich auch in 
Zeiten von Corona.
Deshalb versuchen wir auch in diesem Jahr im Gemeinde-
bereich Neuching am 5. und 6. Dezember jeweils zwischen  
ca. 16:00 und 19:30 Uhr unseren Nikolausdienst anzubieten. 
Mit oder ohne Krampus (der ist aber eigentlich ein Braver).
Wir legen dabei Wert auf ein authentisches Erscheinungsbild - 
bei uns kommt der Nikolaus und nicht der Weihnachtsmann :-)
Kosten: Der Nikolausbesuch des Kulturvereins hat keinen fes-
ten Preis. Jede Familie kann geben was sie für richtig hält oder 
kann. Der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zu Gute.
Weitere Informationen zum Besuch und Buchung über 
unser Nikolaus-Telefon unter Mobil 0172 8822200.

Corona-Info
Auf Grund der Corona-Pandemie müssen heuer einige beson-
dere Regeln beachtet werden, damit der Besuch des Nikolau-
ses für alle Beteiligten sicher abläuft. Über die Möglichkeiten 
zum Besuch unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheits-
standards informieren wir Euch auf unserer Internetseite www.
kulturverein-neuching.de oder unter der o.a. Telefonnummer. 
Hier findet Ihr auch weitere Infos über unseren Nikolausdienst, 
zur Buchung und Terminabsprache.

Geburtstage Dezember 2020 
Ottenhofen

Wir gratulieren zum Geburtstag im Dezember 2020

Vogt Ilse zum 93. Geburtstag
Böhm Johann zum 87. Geburtstag
Berz Hannelore zum 81. Geburtstag
Jablonski Bernhard zum 71. Geburtstag
Eller Karl-Heinz zum 66. Geburtstag
Burtscher Hajnalka zum 65. Geburtstag

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche.

Neuching NICHTAMTLICH 

Beratungsstelle für Senioren
Die meisten älteren Menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Sie möchten wissen, wie 
Sie oder ihre Angehörigen Unterstützung und Hilfe bekommen:

- im Alter
- bei Krankheit und Behinderung
- bei Pflegebedürftigkeit

Unser Angebot umfasst:

- Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung
- Beratung und Information zu pflegerischen Versorgungs-

möglichkeiten (auch im häuslichen Umfeld)
- Vermittlung von geeigneten Hilfen bei der Alltagsbewältigung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen
- Information zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Längerfristige Begleitung durch „Betreutes Wohnen zu 

Hause“

Beratung ist mehr als Information! Ganz individuell helfen wir 
Ihnen, die bestmögliche Versorgungsform zu finden und die 
bürokratischen Hürden auf dem Weg dorthin zu überwinden. 
Die Beratung ist kostenfrei, erfolgt neutral, trägerübergreifend 
und unter Wahrung der Schweigepflicht.
Beratungen können, unter Beachtung der Hygienerichtli-
nien, wieder im Seniorenbüro stattfinden. (Abstand, Mund-
schutz) – telefonische Voranmeldung erforderlich

Nächste Sprechstunde im Seniorenzentrum Finsing:
Beratungen können im Moment nur mit telefonischer Vor-
anmeldung stattfinden!!! Mittwoch 25.11.2020 von 8:30- 
11:00 Uhr und nach Vereinbarung.
Tel.: 08122/95834-20, oder 08121/256256
E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de

Sprechzeiten im Seniorenzentrum Oberding:
Montag/Mittwoch/Donnerstag jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr und 
nach Vereinbarung
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Pflegesternteam

Neuchinger Bildband
Wer braucht ein Geschenk für Geburtstage, Jubiläen oder wer 
möchte sonst einem lieben Menschen mit der Ortsgeschichte 
eine Freude bereiten?
Im Rathaus Oberneuching kann man zu den üblichen Geschäfts-
zeiten jederzeit den vom Arbeitskreis Chronik verfassten und von 
der Gemeinde Neuching herausgegebenen Bildband „Neuching - 
Erinnerungen in Bildern“ zum Preis von 18,00 € erwerben.
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Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Erding

Evang.-Luth. Pfarramt, Dr.- Henkel- Str.10, 85435 Erding
Telefon 08122/ 9998090, Telefax 08122/ 9998099

Gottesdienste / Veranstaltungen
Termine vom 22.11.20 bis 6.12.20
Sonntag, 22.11., Ewigkeitssonntag
09.00 Uhr  Erlöserkirche Gottesdienst
mit Team
10.30 Uhr  Erlöserkirche  Gottesdienst
mit Team
18.00 Uhr  Erlöserkirche  Musikalische Abendandacht
mit Pfarrer Henning von Aschen
Sonntag, 29.11., 1. Advent
09.00 Uhr  Erlöserkirche  Gottesdienst
mit Pfarrer Dr. Roland Fritsch
10.30 Uhr  Erlöserkirche  Gottesdienst
mit Pfarrer Dr. Roland Fritsch
Sonntag, 6.12., 2. Advent
09.00 Uhr  Erlöserkirche  Gottesdienst
mit Pfarrerin Andrea Oechslen
10.30 Uhr  Erlöserkirche  Gottesdienst
mit Pfarrerin Andrea Oechslen
Neben der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie 
des Teilnahmeverbots für u.a. aktuell an Covid-19 erkrankte 
Personen ist vorgeschrieben, dass alle Anwesenden eine 
Mund-Nasen-Maske tragen.
Melden Sie sich bitte möglichst bis Freitag 12 Uhr für den Got-
tesdienst im Pfarramt telefonisch (Tel. 08122/999 80 90) oder 
per E-Mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Solange nach 
dem Corona-Schutzkonzept noch Sitzplätze verfügbar sind, 
sind auch spontane Gottesdienstbesucher herzlich willkommen.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Gottesdienste und Ange-
bote auf unserer Homepage www.ev-kirche-erding.de.

Extra Info zur musikalischen Andacht:
Musikalische Abendandacht in der Erlöserkirche am Ewig-
keitssonntag
Einen besonderen Kunstgenuss gibt es am 22.11.2020 um 18 
Uhr in der Erlöserkirche zu erleben. Das Erdinger Kunstquar-
tett, bestehend aus Charlotte Seßler und Bernd Herber an der 
Violine, Ute Auf dem Hövel an der Bratsche und Helmut Veihel-
mann am Cello, spielt Auszüge aus den Schubert Quartetten op 
29 (a- Moll) und op 125 (Es- Dur). Außerdem singt Anna-Maria 
Pallii (Sopran) aus dem Fauré Requiem das „Pie Jesu“ und das 
„in Paradisum“, sowie von J.S. Bach das Lied „Bist Du bei mir“. 
Kantorin Regina Doll-Veihelmann gestaltet die Andacht an der 
Orgel.
Der Eintritt ist frei. Melden Sie sich zur Andacht bitte bis Freitag 
12 Uhr im Pfarramt telefonisch (Tel. 08122/999 80 90) oder 
per E-Mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) an.

Katholischer Pfarrverband  
St. Anna im Moosrain

Gottesdienstordnung
21.11.2020 - 29.11.2020
BITTE BEACHTEN SIE DASS ANGEKÜNDIGTE GOTTES-
DIENSTE UND TERMINE IN DER PANDEMIE KURZFRISTIG 
GEÄNDERT WERDEN ODER GAR AUSFALLEN KÖNNEN. 
DEN AKTUELLEN HINWEIS DAZU FINDEN SIE AUF DER 
HOMEPAGE UND IN DEN SCHAUKÄSTEN DES PFARRVER-
BANDES.

Ottenhofen NICHTAMTLICH 

Nikolausaktion 
der Ottenhofener CSU

Trotz Corona:  
Nikolaus auch in diesem Advent präsent!
Trotz der außergewöhnlichen Umstände möchte der Otten-
hofener Nikolaus „seine“ Ottenhofener Kinder auch in diesem 
Advent nicht alleine lassen!
Anstatt eines persönlichen Besuchs bieten wir für unsere klei-
nen Nikolausfans einen virtuellen Nikolausbesuch per Video in 
Kombination mit einem kleinen Präsent vor der Haustür an!
Hierfür bitten wir interessierte Eltern um Zulieferung eines kur-
zen Textes, der von unserem Nikolaus und seinem Team in 
Form eines kleinen Videoclips festgehalten wird. Angedacht ist 
die Aktion so, dass der Nikolaus wegen Corona nicht persönlich 
vorbeikommen darf, aber bereits etwas vor die Tür gestellt hat 
und sich dann per Videonachricht meldet!
Anmeldeschluss ist Sonntag, der 29.11.2020!
Den gewünschten Textbeitrag schicken interessierte Eltern 
zusammen mit der Handynummer, auf die der Videoclip gesen-
det werden soll, bitte an: stadler.verena@gmx.de

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Pfarramt 
Philippuskirche

Martin-Luther-Str. 22, 85570 Markt Schwaben
Tel 08121/40040, Fax 46945
Pfarrer Fuchs - Tel.: 0 81 21/ 250 70 45
Pfarrerin Kühn (Montag - Mittwoch) - Tel.: 0 81 21/4 76 94 02
Büro: Mo, Di, Mi, Fr 9 - 12 Uhr (Susanne Kleinheins)

Gottesdienste
Sonntag, 22.11., Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen
Sonntag, 29.11., 1. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent

Veranstaltungen
Dienstag, 24.11.
19.45 Uhr Sitzung des Kirchenvorstandes
Mittwoch, 2.12.
18.15 Uhr Rhythmus und Bewegung mit Frau Knäble

Gymnastik mit Musikmit Schwerpunkt
Problemzonen und Wirbelsäulengymnastik

18.45 Uhr Jugendclub mit Rel.-Päd. Scheyerer
Freitag, 4.12.
09.00 Uhr Qi Gong mit Frau Semerad

Langsame Bewegungen im Stehen
zur Erhaltung der Beweglichkeit und Förderung 
des Gleichgewichtssinnes.

16.00 Uhr Kinderkino mit Rel.-Päd. Scheyerer.
Bitte 1,00 € Eintritt mitbringen.

Alle aktuellen Informationen, ob Veranstaltungen stattfinden 
können oder nicht, erhalten Sie auf unserer Homepage 
www.marktschwaben-evangelisch.de



Oberneuching - 11 - Nr. 23/20

Abstand einhalten zu können, der Altartisch entfernt wurde und 
die Heilige Messe künftig am Hochaltar gefeiert wird.

Ordnerdienst:
Für die Gottesdienste sind aufgrund der „Corona-Hygienevor-
schriften“ Ordner erforderlich, diese sorgen für einen reibungs-
losen Ablauf vom Datenabgleich am Beginn bis zur Desinfektion 
nach dem Gottesdienst.
Jede/r, der Interesse hat und zwischen 18 und 60 Jahren alt ist, 
kann dieses Ehrenamt in Zeiten
der Pandemie ausüben. Wir würden uns freuen, wenn Sie das 
„Ordner Team“, derzeit in den Kirchen von Moosinning, Eichen-
ried, Oberneuching und Unterschwillach verstärken würden.
Auch für die Weihnachtsgottesdienste werden vermehrt Ordner 
gebraucht. - Besten Dank für Ihre Mit-Hilfe!
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro Moosin-
ning, Tel.: 08123/1404 oder im Pfarrbüro Oberneuching, Tel.: 
08123/2828. - Oder sprechen Sie nach dem Gottesdienst einen 
Ordner oder den Mesner an, gerne helfen diese Ihnen weiter.

Fortsetzung Seite 12

Samstag, 21.11., Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem
Eichenried 18:00 1. Sonntagsmesse

(Anmeldung erwünscht)
Sonntag, 22.11., CHRISTKÖNIG
1. Lesung: Ez 34, 11-12. 15-17, 2. Lesung: 1Kor 15, 20-26. 28, 
Evangelium: Mt 25, 31-46
Moosinning 09:00 Heilige Messe

(Anmeldung erwünscht)
Pfarrgottesdienst f. alle Lebenden 
u. Verstorbenen d. Pfarrverbands

Moosinning 10:15 Taufgottesdienst
Julia Katharina Großkopf

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
(Anmeldung erwünscht)

Samstag, 28.11., Samstag der 34. Woche im Jahreskreis
Ottenhofen 16:00 Adventkranzsegnung

im Pfarrgarten
Unterschwillach 16:00 Kindergottesdienst

mit Adventkranzsegnung am Mai-
baum

Niederneuching 16:00 Adventkranzsegnung am Schulhof
Eicherloh 17:00 Adventkranzsegnung am Friedhof
Eichenried 18:00 1. Sonntagsmesse

mit Adventkranzsegnung
(Anmeldung erwünscht)

Sonntag, 29.11. 1. ADVENT
Adventkranzsegnung in den Gottesdiensten
„Kollekte für die Kath. Jugendfürsorge“
1. Lesung: Jes 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7, 2. Lesung: 1Kor 1 3-9, 
Evangelium: Mk 13, 33-37 od. Mk 13, 24-37
Moosinning 09:00 Heilige Messe

(Anmeldung erwünscht)
Pfarrgottesdienst f. alle Lebenden 
u. Verstorbenen d. Pfarrverbands

Oberneuching 10:30 Heilige Messe
(Anmeldung erwünscht)

Unterschwillach 19:00 Heilige Messe
(Teilnahme wegen der geringen 
Platzanzahl nur mit Anmeldung)

Pfarrnachrichten
Gottesdienste
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten im ganzen Pfarrver-
band St. Anna im Moosrain.
Eine vorherige Anmeldung auf der Homepage des Pfarrver-
bandes wäre wünschenswert und ist möglich über: www.st-
annamoosrain.de/index.php/organisation-und-verwaltung/
anmeldung-fuer-gottesdienste
Eine Anmeldung über die Pfarrbüros ist leider nicht möglich, 
gerne aber können Sie ohne Anmeldung kommen, jedoch gibt 
es keine Gewähr eines freien Platzes.
Hinweis: Die Kirchentüren werden mit Beginn des Gottesdiens-
tes geschlossen und die Heizung abgeschaltet.
Bitte passen Sie Ihre Kleidung kühleren Temperaturen an.

Ottenhofen/Unterschwillach/Siggenhofen:
In der Kirche St. Stephanus, Unterschwillach finden künftig für 
den Gemeindebezirk Ottenhofen Gottesdienste statt. Es sind im 
Kirchenschiff 16 Plätze ausgewiesen. Die Empore ist gesperrt 
und nur für musikalische Belange zu nutzen. Der Eingang in 
die Kirche ist über die Sakristei, der Ausgang über den Haupt-
eingang geplant. Ordner werden helfen, dass sich jeder mit 
den neuen Umständen zurechtfindet. Die Sakristei als Vorbe-
reitungsort des Priesters auf den Gottesdienst wurde, um den 
Abständen gerecht zu werden ins Leichenhaus verlegt.

Für Sonntags- und Weihnachtsgottesdienste ist nur mit Anmel-
dung über obigen Link Einlass in die Kirche möglich. Bitte hel-
fen Sie den älteren Mitchristen die nicht im Internet firm sind. 
Der Link wird demnächst freigeschaltet. Als Information sei 
vorab bekannt gegeben, dass, um den vorgeschriebenen 
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Kirchensteuer - Danke für Ihre Unterstützung!
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Was passierte 

mit 100 Euro im 

Jahr 2019

SEELSORGE

38,28 €

2018 2019

SEELSORGE 
—  Besoldung und Altersversorgung Priester und pastorale 

 Mitarbeiter / -innen

—  Zuschüsse an Kirchenstiftungen

—  Bauunterhalt in den Kirchenstiftungen

—  Angebote für die verschiedenen Generationen und Lebenssituationen

—  Integration und Migration

—  Ökumene und religiöser Dialog

—  Engagement zum Erhalt unserer Schöpfung

38,96 €

BILDUNG 
—  Betrieb und Bauunterhalt von Kindertageseinrichtungen

—  Religionsunterricht

—  Betrieb und Bauunterhalt der diözesaneigenen Schulen

—  Bildungswerke und Bildungshäuser

—  Ausbildung in eigenen Einrichtungen

—  Kunst und Diözesanmuseum

25,55 €

BILDUNG

27,95 €

2018

25,55 €

2019

CARITAS

7,25 €

2018

7,48 €

2019

38,96 €
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CARITAS
—  Zuschüsse an den Caritasverband der Erzdiözese  

München und Freising e. V. 

—  Zuschüsse an soziale Verbände 

—  Beratungsdienste wie z. B. Ehe-, Partnerschafts-  
und Familienberatung

—  Hilfsfonds 

—  Hospiz- und Palliativfonds

—  Flucht, Asyl und Integration

Größter Träger des caritativen Handelns des Erzbistums ist 
 der  Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V.  
mit einem eigenen Wirtschaftsplan.

7,48 €

ÜBERDIÖZESANE AUFGABEN
—  Anteil des Erzbistums an den Aufgaben der deutschen  

Kirche und an gemeinsamen Aktivitäten der bayerischen  
(Erz-)Diözesen

—  Missions- und Entwicklungsländer

4,30 €

KIRCHENSTEUERERSTATTUNGEN UND  
STAATLICHE ERHEBUNGSKOSTEN
—  Rückerstattung von Kirchensteuern an die Steuerpflichtigen und 

—  Kosten für die Erhebung der Kirchenlohnsteuer durch die staatlichen 
Finanzämter. Für diese Leistung zahlt das Erzbistum dem Staat 
zwei Prozent des von ihm erhobenen Steueraufkommens.

8,45 €

DIÖZESANE AUFGABEN
—  Kultur und diözesane Medien

—  Wirtschaftsprüfung und Revision

—  Gebäudeaufwendungen

—  Altersversorgung

—  Verwaltung, insbesondere Personal-, IT-, Miet- und  
andere  Sachkosten

15,26 €

ÜBERDIÖZESANE
AUFGABEN

4,58 € 4,30 €

2018 2019

KIRCHENSTEUERERSTAT-
TUNGEN UND STAATLICHE 

ERHEBUNGSKOSTEN

7,62 €

2018

8,45 €

2019

DIÖZESANE 
AUFGABEN 

14,32 €

2018

15,26 €

2019
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An alle Vereine & Institutionen

Weihnachten 
rückt näher...

Haben Sie sich schon 
Gedanken gemacht, wie Sie ein 
angemessenes „Dankeschön“ zum 
bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfest 
sagen können?

Wir bieten Ihnen über einen textlichen Weihnachtsgruß 
hinaus die Gelegenheit, in der letzten Ausgabe dieses 
Jahres Ihren Mitgliedern, Freunden und Förderern durch eine 
geschmackvoll gestaltete Glückwunschanzeige ein herzliches 
„Dankeschön“ preiswert und weitreichend zu übermitteln.
Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem 
Glückwunschkatalog für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, 
der bei unserem Anzeigenberater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre
LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / lightwavemedia

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstags-Anzeige.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/geburtstag

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de
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Nachhaltigkeit und Optik
(djd-k). Wer eine Terrasse neu 
anlegen oder sanieren möchte, 
sollte auf hochwertige Dielen 
achten. Sie müssen splitterfrei, 
pflegeleicht und rutschfest 
sein. Gleichzeitig sind Um-
weltverträglichkeit und Nach-
haltigkeit wichtig. Dielen aus 
Holzverbundwerkstoff von 
Naturinform etwa tragen zum 
nachhaltigen Bauen bei, da sie 
hauptsächlich aus dem nach-
wachsenden heimischen Roh-

stoff Holz bestehen und nach 
ihrer Lebenszeit beim Hersteller 
wieder komplett recycelt wer-
den können. Dieses Material 
gibt es in vielen verschiedenen 
Farben und Oberflächen. Eine 
Entscheidungshilfe bietet der 
kostenlose Terrassenplaner auf 
www.naturinform.de/terrassen-
dielen. Dort können Hausbesit-
zer ihren neuen Terrassenbelag 
mit Farbe und Struktur vorpla-
nen.

Meine Identität im Netz
(djd-k). Sich beim Carsharing 
anmelden, online eine Versi-
cherung abschließen oder eine 
Dienstleistung auf der Webseite 
des Bürgeramts beantragen: Für 
die Nutzung all dieser Dien-
ste muss man seine Identität 
nachweisen. Das Problem: Im 
Internet kann man dafür bisher 
nicht einfach seinen Ausweis 
zücken. Es gibt stattdessen viele 
verschiedene Methoden, sich 
für Onlineservices auszuweisen. 
Häufig muss man etwa einem 

Call-Center-Mitarbeiter Gesicht 
und Ausweis umständlich vor 
der Laptop- oder Handykamera 
präsentieren - und das immer 
wieder aufs Neue. Bei einem 
neuartigen Verfahren legen Ver-
braucher einmalig einen On-
lineausweis an, dieser wird in 
einem sicheren Account gespei-
chert und kann von da an bei 
diversen Diensten genutzt wer-
den. Unter www.verimi.de gibt 
es alle weiteren Informationen 
dazu.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

-Anzeige-
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88 LW  erdruck de

Wir bedrucken Textilien 
mit Ihrem Motiv

T-Shirts

BlusenHoodiesSoftshelljacken

Im Digitaldruck ab 1 Stück
z.B. 7,50 € pro T-Shirt

inklusive Druck bei 5 Stück

Im Siebdruck ab 50 Stück
z.B. 3,50 € pro T-Shirt

inklusive Druck bei 50 Stück

Budget Qualität, 1-farbig bzw. 1-seitiger Druck 
auf weißem T-Shirt inklusive MwSt & Versand.

z.B. 37,20 € pro Stück
Preise inklusive Bedruckung/Bestickung bei 5 Stück, inklusive Versand und MwSt. 

z.B. 25,70 € pro Stück z.B. 26,70 € pro Stück

verschiedene Qualitäten         extrem günstige Preise
bedruckt oder bestickt  kostenloser Versand
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bei Ihrem gewerblichen 

Weihnachtsgruß an Ihre Kunden.

Haben Sie auch nichts vergessen?

Klopf, klopf, klopf...

Rufen Sie mich an. Ich bin für Sie da.

Carmen Engel
Tel.: 09191 723260

Fax. 09191 723242
c.engel@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne ...

Auf Ihr Kommen freut sich Christine Th. Gels
Untere Point 10 · 85452 Moosinning · Telefon: 0 8123-46 46

Lassen Sie sich inspirieren und auf  
die Adventszeit einstimmen. 

Von Montag, den 23.11.2020 bis Samstag 28.11.2020
Öffnungszeiten täglich von 9.30–12.00 Uhr u. 14.30–17.00 Uhr

Neue Projektinformationen 
 
zum Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung  
Oberbachern-Ottenhofen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren 
sind beinahe fertiggestellt. Unsere beauftragten 
Gutachter konnten die Zahl der Korridorvarian-
ten reduzieren. In der ersten Jahreshälfte 2021 
werden wir diese Unterlagen bei der zuständigen 
Behörde offiziell einreichen. Gern möchten wir 
Sie als Bürgerinnen und Bürger vorab erneut auf 
den aktuellen Planungsstand bringen.

Ab 27.11.2020 finden Sie die aktualisierten Infor-
mationen und Karten auf unserer Projektwebsite 
www.tennet.eu/oba-ott.

Ende November werden wir die Vertreterinnen 
und Vertreter Ihrer Kommune im persönlichen 
Gespräch über die aktuelle Planung informieren 
und uns dazu austauschen. Sofern es das Infek-
tionsgeschehen zulässt, werden wir anschlie-
ßend auch Sie als Bürgerinnen und Bürger wie-
der vor Ort informieren, selbstverständlich unter 
den gebotenen strengen Hygieneauflagen. 

Ob diese Termine wie geplant Anfang Dezember 
stattfinden können, erfahren Sie auf unserer Pro-
jektwebsite und über unsere Infomail, die sie 
dort abonnieren können. 
 
Bleiben Sie gesund.  
Ihre TenneT TSO GmbH

www.die-baumexperten.de
Gartenpflege ✔
Wurzelstockfräsen ✔
Problemfällung ✔
Fa. Hans Lachner, Tel. 089 900 59 770

Schnell
Zuverlässig
Preiswert

Die

Baumexperten

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Steuerfachangestellte / Steuerfachwirte (m/w/d)

Finanzbuchführung I Lohnbuchführung I Jahresabschluss I Steuererklärungen uvm.

www.steuerfuchs.eu    info@steuerfuchs.eu

Landshuter Straße 29   Tel.  08122 55365-0
85435 Erding      Fax 08122 55365-50

www.IhrBaumProfi.de −
Firma J. Höllinger − schnell • sauber • preiswert
Bäume fällen, kürzen, roden - Abfuhr - Mäharbeiten
Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege - Brennholzverkauf
− kostenlose Beratung,

˛ 0 89 / 21 55 43 13

Bäume fällen, kürzen, roden - Neu! Fällkran - Abfuhr
Mäharbeiten - Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege

08122 / 1791661

Wir geben ihrer Anzeige den richtigen SchWung!


